
Alexandra Loser 
Vors. Stellvertreterin im ZA 
0664 16 25 988 

Alexander Frick 
Vorsitzender im ZA 
0699 11305017 
 

  

 
 Julia Fend 

Mitglied im ZA 
0680 59 336 
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Julia.fend@bildung-vbg-gv.at 
 

alexandra.loser@bildung-vbg.gv.at 
 

alexander.frick@bildung-vbg.gv.at 
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 Unter disloziertem Unterricht versteht 
man den Unterricht, der außerhalb des 
Schulgeländes beginnt und/oder en-
det. Zum Beispiel im Schwimmbad, 
Sportplatz, Museum, Betrieb, . . .  
 

 Treffpunkt 
Wenn es zweckmäßig und für die Eltern 
zumutbar erscheint, kann für Schü-
ler*innen jeden Alters ein anderer 
Treffpunkt als die Schule bestimmt wer-
den. Darüber müssen die Erziehungsbe-
rechtigten zeitgerecht und schriftlich in-
formiert werden. 
 

 Ende des dislozierten Unterrichts 
Findet der dislozierte Unterricht in der 
letzten Unterrichtsstunde statt, können 
die Schüler*innen unter folgenden Vo-
raussetzungen gleich vom Ort des Un-
terrichts entlassen werden: 
 

• alle oder einzelne Schüler*innen 
• Unterrichtsort ist in der Nähe der 

Wohnung der Schüler*innen 
• Rückweg zur Schule wäre ein Um-

weg 
• Schüler*innen sind mit der Umge-

bung vertraut 
• keine zusätzlichen Sicherheitsrisiken 
• Einverständnis der Erziehungsbe-

rechtigten 
 
 
 
 
 
 

 Zur rechtlichen Absicherung der Lehr-
personen wird empfohlen: 
 

• Die unterschriebene Einverständnis-
erklärung aufzuheben. 

• Die Aufsichtspflicht der Lehrperso-
nen für die Schüler*innen bleibt auf-
recht.  
Ein Kind müsste trotz Einverständnis-
erklärung der Erziehungsberechtig-
ten zur Schule zurückgeführt wer-
den, wenn es sich z.B. im Verlauf der 
Schulveranstaltung verletzt hat und 
eine weitere Betreuung erforderlich 
ist, oder wenn es sich zeigt, dass ein 
Kind entgegen der Aussage der Erzie-
hungsberechtigten nicht abgeholt 
wird. 

• Für den Bereich der ASO und für 
Schüler*innen mit SPF ist für die Ent-
scheidung über die vorzeitige Entlas-
sung die geistige und persönliche 
Reife der Schüler*innen in besonde-
rem Maße zu beachten. 

 

 Weitere Informationen zur Aufsichts-
pflicht findest du auf unserer Home-
page 
www.freie-
lehrer.at oder 
auf unserer 
App freie Leh-
rerInnen im 
LehrerInnen 
ABC.

 

DISLOZIERTER UNTERRICHT  
AUFSICHTSERLASS 
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